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Die Antwort kann nur die 
Art und Weise geben, in 
der Art. 24 ausgelegt wird. 
H. P. Ipsen, 
WDStRL  1960, S. 96 (Aussprache) 

Einleitung 

Die Staatsrechtswissenschaft  der Gegenwart führt  keine Auseinandersetzun-
gen um den tatbestandlichen Gehalt der Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Art. 24 
Abs. 1 GG - die Übertragung von Hoheitsrechten durch Gesetz auf zwischen-
staatliche Einrichtungen bzw. die Europäische Union. Als Konsens gilt, was 
das BVerfG 1974 im Solange I-Beschluß formulierte: 

„Art. 24 GG ermächtigt nicht eigentlich zur Übertragung von Hoheitsrechten, son-
dern öffnet  die nationale Rechtsordnung (in der angegebenen Begrenzung) derart, 
daß der ausschließliche Herrschaftsanspruch  der Bundesrepublik Deutschland im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes zurückgenommen und der unmittelbaren Geltung 
und Anwendbarkeit eines Rechts aus anderer Quelle innerhalb des staatlichen Herr-
schaftsbereichs Raum gelassen wird."1 

An dieser, „weit jenseits des Wortlauts befindlichen Dogmatik" der Art. 23 
Abs. 1 Satz 2 und Art. 24 Abs. 1 GG2 wurde und wird nicht mehr gerüttelt; nur 
vereinzelt finden sich kritische oder auch nur anfragende Stimmen. Vielmehr 
schwenkten Staatsrechtslehre und Rechtsprechung des BVerfG auf die Be-
handlung der Schranken der so verstandenen Übertragungsermächtigung über. 

In Entgegensetzung zu dieser Herangehensweise wird mit der vorliegenden 
Arbeit der Versuch unternommen, eine dem klassischen Auslegungskanon und 
insbesondere der Bindung an den Wortlaut verpflichtete Konstruktion der 
Übertragungsermächtigungen aus Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Art. 24 Abs. 1 GG 
zu entwickeln. Anlaß dazu besteht um so mehr, als der verfassungsändernde 
Gesetzgeber 1992 mit Art. 23 Abs. 1 Satz 2, teilweise auch mit Art. 24 Abs. 1 a 
und Art. 88 Satz 2 GG den Wortlaut des Art. 24 Abs. 1 GG wiederholt und so 
die Vorstellungen von Hoheitsrechten und von deren Übertragung aufrecht 

1 BVerfGE 37, 271/280. 
2 So A. Randelzhofer,  M/D, GG, Art. 241 Rn. 42. 
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erhalten hat. Ein Abgehen von dem semantischen Gehalt dieser Vorschriften 
und der durch ihn transportierten Vorstellungen, wie es sich in den Formulie-
rungen des BVerfG und von A. Randelzhofer  andeutet, ist nur vertretbar, wenn 
sich der ernst genommene sprachliche Gehalt der Texte rechtskonstruktiv nicht 
durchhalten läßt, zumal die einschlägigen Rechtsanwendungsprobleme nicht 
sachgerecht zu lösen vermag. Zu untersuchen ist, ob sich unter Anwendung der 
klassischen Auslegungsmethoden eine Übertragungskonstruktion entwickeln 
läßt, die Entstehung, Struktur und Wirkung der europäischen Rechtsordnung 
und ihrer Hoheitsgewalt erklärt und die auch im übrigen mit der durch das 
Grundgesetz aufgerichteten deutschen Verfassungsordnung in Einklang steht. 

Die Arbeit wird zunächst die Entwicklung der Auslegung und Anwendung 
des Art. 24 Abs. 1 GG vom Inkrafttreten  des Grundgesetzes bis zur durch den 
Maastricht-Vertrag ausgelösten verfassungsrechtlichen  Debatte sowie diese 
Debatte selbst in ihren Hauptlinien nachzeichnen (Erster Teil). In dieser Dar-
stellung gilt es aufzuzeigen, wie die herrschende Dogmatik entstand, wie die 
Auslegung und Anwendung dieser Vorschrift  sich von der Tatbestandsbestim-
mung auf die Folgenproblematik verlagerte (Α., Β.).3 Mit der kritischen Nach-
zeichnung der Maastricht-Debatte soll zudem gezeigt werden, warum der hier 
unternommene Versuch einer dogmatischen Konstruktion der Übertragung von 
Hoheitsrechten angesichts der bestehenden Dogmatik für erforderlich  gehalten 
wird (C.). 

Die Maastricht-Debatte bildet somit die Zäsur zwischen dem ersten und 
zweiten Teil der Arbeit - bis dahin der deskriptive erste Teil, danach der eigene 
Entwurf im zweiten Teil. Der eigene Entwurf stellt nicht mehr die einzelnen 
anderen Ansätze dar, die nach Maastricht vertreten worden sind, und er setzt 
sich auch nicht im einzelnen mit ihnen auseinander. Er ist letztlich im ganzen 
eine Auseinandersetzung mit den anderen Ansätzen, da diese, anders als jener, 
nicht vom Wortlaut ausgehen und über die durch den Normtext „Übertragung 
von Hoheitsrechten" angesprochenen Strukturen schnell hinweggehen. Der 
eigene Entwurf wi l l gerade zeigen, ob nicht auch unter Anknüpfung an den 
Wortlaut und der durch ihn transportierten Vorstellungen sich Ergebnisse be-
gründen lassen, die der Eigenart der Rechtsbeziehungen zwischen dem Mit-
gliedstaat Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union und ihren 
Gemeinschaften gerecht werden. 

3 Ausgeklammert bleibt in dieser Darstellung die Problematik des Vorrangs von eu-
ropäischem vor deutschem Recht. Dies deshalb, weil der Vorrang sowohl direkt aus dem 
Gemeinschaftsrecht,  aus den Regelungen des Gemeinschaftsrechts in Verbindung mit 
dem deutschen Recht als auch allein aus dem deutschen Recht abgeleitet worden ist. Mit 
anderen Worten hätte eine Aufnahme auch dieser Problematik in den darstellenden Teil 
die Grenzen des auszuwertenden Materials gesprengt. 
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Der deskriptive erste Teil wi l l somit den Boden bereiten für den zweiten Teil 
der Arbeit, der eine Konstruktion des Vorgangs der Übertragung von Hoheits-
rechten zu entwickeln bestimmt ist. Mit dieser Übertragungskonstruktion gilt es 
sich dann im dritten Teil den bekannten Rechtsanwendungsproblemen zu stel-
len. Es geht der vorliegenden Arbeit daher nicht in erster Linie um eine Be-
schreibung des Verhältnisses Deutschlands zur europäischen Hoheitsgewalt, 
sondern darum, ob und wie mit der durch Art. 23 Abs. 1 Satz 2 und Art. 24 
Abs. 1 GG bereitgestellten Vorstellung von der Übertragung von Hoheitsrech-
ten dieses Verhältnis beschrieben und bearbeitet werden kann. 

Die Problematik dieser Herangehensweise wird nicht verkannt: Die Art. 23 
Abs. 1 Satz 2 und Art. 24 Abs. 1 GG haben mehr als nur die verfassungsrecht-
liche, innerstaatliche Seite. Sie verbinden die deutsche mit der europäischen 
Rechtsordnung. Die daraus resultierende mehrschichtige Wirkungsweise der 
Normen ist in Rechnung zu stellen. Doch kann sie nicht zum Anlaß genommen 
werden, auf den verfassungsrechtsdogmatischen  Aspekt vorschnell zu verzich-
ten. Dies insbesondere deshalb nicht, weil auf absehbare Zeit jeder Integrati-
onsfortschritt,  der sich als eine Erweiterung der Kompetenzen der Europäischen 
Gemeinschaften bzw. der Europäischen Union darstellt, nur über eine Mitwir-
kung der Mitgliedstaaten zu erreichen ist. Damit aber bleibt für die deutsche 
Mitwirkung die Frage nach dem Tatbestand und den Rechtsfolgen einer Über-
tragung von Hoheitsrechten aufgeworfen. 


